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Vorwort

Aufgrund der hohen Bedeutsamkeit qualitativ hochwertiger Vernehmungen 
und resultierender Aussagen von Opferzeug:innen, Kindern und Beschul-
digten sowohl für die betroffenen Personen als auch die Sicherstellung eines 
fairen Ermittlungsverfahrens und nicht zuletzt oftmals den Ausgang eines 
Strafverfahrens ist eine wissenschaftlich fundierte Vernehmungspraxis (und 
entsprechende Lehre) von hoher Relevanz (vgl. in Bezug auf Beschuldigte 
das sehr treffende Positionspapier von May et al., 2022).

Ziel dieses Buches ist, (angehenden) Polizeibeamt:innen für Vernehmun-
gen von (Opfer-)zeug:innen und Beschuldigten relevante psychologische 
Forschungsbefunde darzustellen und (nach aktuellem Forschungsstand) 
geeignete und weniger geeignete Vernehmungstechniken herauszustellen 
und voneinander abzugrenzen. Dabei wurde immer versucht einen Praxis-
bezug herzustellen, z. T. unter Darbietung von Fall- und Transkriptbeispie-
len (diese sind selbstverständlich vollständig anonymisiert, etwaige darin 
enthaltene Namen wurden ausgetauscht). Zudem werden am Ende der Ka-
pitel zusammenfassend die daraus folgenden Implikationen für die Verneh-
mung dargestellt.

Vernehmungsbeamt:innen werden in ihrer Vernehmungspraxis auf unter-
schiedlichste Aussagepersonen mit sehr verschiedenen personalen, moti-
vationalen und sozialen Voraussetzungen treffen und müssen in jedem Fall 
individuell reagieren. Keinesfalls können hier pauschale Hinweise gegeben 
werden. Es gibt jedoch einige Grundsätze, die generell zur Anwendung 
kommen sollten – wie ein ergebnisoffenes Vorgehen, eine unvoreingenom-
mene Haltung und ein respektvoller, nicht vorverurteilender Umgang mit 
allen Aussagepersonen. Aufgrund der besonderen Vulnerabilität bestimm-
ter Gruppen, wie z. B. Opfern einer Straftat, Kindern, Menschen mit Intelli-
genzminderungen oder psychischen Erkrankungen, sind darüber hinaus 
möglicherweise Besonderheiten zu beachten und in der Vernehmung be-
sonders zu berücksichtigen (z. B. eine erhöhte Suggestibilität bei Menschen 
mit einer Intelligenzminderung und das Erfordernis eines entsprechend an-
gepassten Befragungsverhaltens) – insbesondere um eine möglichst hohe 
Aussagequalität zu erhalten, keine falschen Schlüsse zu ziehen und im Hin-
blick auf Beschuldigte ein faires Ermittlungsverfahren zu gewährleisten 
und das Risiko eines falschen Geständnisses zu minimieren. Es wird des-
halb auf verschiedene Personengruppen als Aussagepersonen eingegangen 
(z. B. Opferzeug:innen, Kinder, Jugendliche, Personen mit intellektuellen 
oder psychischen Beeinträchtigungen).
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Für die Vernehmung spielen vielfältige sozial-, kommunikations-, kogniti-
ons- und aussagepsychologische sowie je nach Gegenüber auch entwi-
cklungs-, persönlichkeits- und klinisch-psychologische Aspekte eine Rolle 
– sie alle erschöpfend und umfassend hier darzustellen würde den Rahmen 
eines solchen Buches sprengen, weshalb versucht wurde, vernehmungsre-
levante Grundlagen prägnant und verständlich darzustellen.

Abschließend sei angemerkt, dass eine wissenschaftlich fundierte Lehre 
und Ausbildung im Bereich der Vernehmung nicht ausreichend ist, damit 
diese auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. Entsprechende Stu-
dien verweisen beispielsweise darauf, dass – selbst darin geschulte – Er-
mittlungsbeamt:innen überwiegend Frageformen verwenden, die dem Erin-
nerungsabruf abträglich sind (Launay & Py, 2015 für ein Review). Dies deutet 
darauf hin, dass das Frageverhalten, das einmal „on the job“ erlernt wurde 
(z. B. das Stellen von überwiegend geschlossenen Fragen) relativ änderungs-
resistent ist (Launay & Py, 2015). Es ist also im Gebiet der Vernehmung ent-
scheidend, das vermittelte Wissen bereits vor dessen Anwendung in der 
Praxis einzuüben und dann in der Praxis fortlaufend durch Trainings, 
Supervision und Feedback fortzuentwickeln (vgl. dazu Sticher, 2016; Sti-
cher & Schicht, 2019), bevor sich also ein ungünstiger Befragungsstil „ein-
schleift“, der dann nicht mehr modifiziert wird. So kann ein Buch wie das 
vorliegende letztlich nur ein Baustein in der Professionalisierung polizei-
licher Vernehmungen sein.

Auf dem Weg der Entstehung dieses Buches haben mich verschiedene Per-
sonen maßgeblich unterstützt, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlich 
bedanken möchte: Frauke Waghals danke ich für ihre Hilfe bei Literaturre-
cherchen und Korrekturlesen. Selina Hans danke ich sehr herzlich für Lite-
raturrecherchen und -aufbereitungen, das Erstellen von Grafiken, Unter-
stützung bei der Erstellung des Glossars und ihre Korrekturanmerkungen. 
Bei Johanna Paping möchte ich mich für ihre hohe Einsatzbereitschaft in 
der Abschlussphase der Manuskripterstellung bedanken, für die Literatur-
prüfung und die Erstellung des Literaturverzeichnisses und eine Vielzahl 
an finalen Korrekturarbeiten. Meinem Kollegen Benjamin Sklarek sei herz-
lich gedankt für seine differenzierte Rückmeldung und Kommentare zum 
Manuskript. Dr. Franziska Falkenhagen und Ingeborg Rosch gilt mein herz-
licher Dank für ihre hilfreichen Anmerkungen und Anregungen zu einzel-
nen Kapiteln. Mein ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus Prof. Dr. Pe-
ter Wetzels, der sich trotz seiner hohen beruflichen Eingebundenheit die 
Zeit für eine kritische Durchsicht des Manuskripts genommen und dieses 
durch wertvolle Hinweise und Verbesserungsvorschläge bereichert hat. 
Dies weiß ich sehr zu schätzen! Privat gilt mein ganz persönlicher Dank 

Vorwort
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meinem Mann Ole, der mich bei der Bewältigung der großen Herausforde-
rung, die ein solches Buch inmitten der Pandemie mit drei kleinen Kindern 
bedeutet, auf vielfältigste Weise unterstützt hat.

Vorbemerkung zur gendergerechten Sprache

Es wurde so weit wie (ohne deutliche Verkomplizierung der Sätze) möglich 
versucht eine genderneutrale Ausdrucksweise zu wählen. Um jedoch bei 
einem so umfangreichen Text auch die Lesbarkeit nicht aus dem Blick zu 
verlieren, wurde an Stellen wo dies nicht ohne Nennung beider Formen 
möglich war, entweder die weibliche oder die männliche Form genutzt, die 
dann stellvertretend für alle Geschlechter steht. Bei den Ausführungen zu 
den Opfern von Sexualdelikten wurde in solchen Fällen dann die weibli-
che Form für die Opfer, die männliche für die Beschuldigten gewählt. Dies 
geschah lediglich vor dem Hintergrund, dass dies die Verteilung im polizei-
lichen Hellfeld widerspiegelt, keinesfalls ist dies in irgendeiner Form wer-
tend gemeint. Auch hier beziehen sich die Ausführungen dann auf alle Ge-
schlechter. Dies ist sicher nur eine pragmatische, keinesfalls aber zufrieden-
stellende Lösung, wofür ich im Vorfeld um Nachsicht bitte.

L. Posch, Hamburg im September 2022

Vorwort
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1.   Einführung: Ziele der Vernehmung und  
Relevanz psychologischer Aspekte

Vernehmungen gehören zum „Kerngeschäft“ (kriminal-)polizeilicher Er-
mittlungstätigkeit. Der Bundesgerichtshof definiert eine Vernehmung fol-
gendermaßen: „Zum Begriff der Vernehmung im Sinne der Strafprozessord-
nung gehört, dass der Vernehmende der Auskunftsperson in amtlicher 
Funktion gegenübertritt und in dieser Eigenschaft von ihr Auskunft ver-
langt“ (BGH, 1996). Das primäre Ziel der Vernehmung besteht darin, Be-
weise im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu erheben und den Sachver-
halt der Straftat umfassend aufzuklären (vgl. Greuel, 2008).

Zeug:innenaussagen spielen als Personalbeweis trotz fortschreitender Kri-
minaltechnik eine immense Rolle im Ermittlungs- und Strafverfahren (Hal-
lenberger & Wagner, 2003). Da unsere Wahrnehmung aber nicht wie ein 
Kameraobjektiv funktioniert und unser Gedächtnisabruf nicht wie das Ab-
spielen eines aufgezeichneten Videos, sondern zwischen Wahrnehmung 
und Abruf eines Ereignisses vielfältige Möglichkeiten einer Verfälschung 
bestehen, sind Zeug:innenaussagen sehr fehleranfällig. Dies zeigte nicht zu-
letzt noch einmal eindrücklich eine aktuelle Auswertung aller erfolgrei-
chen Wiederaufnahmeverfahren bzw. Fehlurteile in Deutschland, aufgrund 
derer die betroffenen Personen fälschlicherweise zwischen 1990 und 2016 
inhaftiert waren – in 17 von 29 Fällen (= 49 %) war eine Fehlidentifikation 
von Augenzeug:innen die Ursache (Taubert et al., 2020).

Störfaktoren in der Wahrnehmungssituation und der späteren Konsolidie-
rungs- und Speicherphase können zwar durch die Ermittler:innen nicht ge-
ändert werden, sie haben aber Einfluss auf die Abrufsituation in der späte-
ren Vernehmung (vgl. Brockmann & Chedor, 1999). Daher ist es wichtig, die 
möglichen Fehlerquellen und Verfälschungsmechanismen zu kennen, um 
Zeug:innenaussagen besser einschätzen zu können und zudem mögliche 
Fehlerquellen in der Vernehmungssituation (= Abruf) zu vermeiden bzw. 
Zeug:innen bestmöglich zu einem unverfälschten und umfangreichen Ab-
ruf zu verhelfen. Denn bei dem Produkt der Vernehmung (also der entstan-
denen Aussage) handelt es sich nicht zuletzt um eine kommunikative Re-
konstruktion eines Sachverhalts, die durch die subjektiven Wahrnehmungs- 
und Interpretationsprozesse aller beteiligter Kommunikationspartner:innen 
(Zeug:innen/Beschuldigte und Vernehmende) geprägt ist, sodass sie nie-
mals ein objektives Abbild der Realität sein kann (vgl. Greuel, 2008). Viel-
mehr wird die Aussage „zum einen von den Wahrnehmungs-, Erinnerungs- 
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und Rekonstruktionsleistungen des Zeugen, zum anderen von den kommu-
nikativen Techniken des Vernehmenden bestimmt“ (Greuel, 2008, S. 222).

Ein fundiertes Wissen über Wahrnehmungs- und Gedächtnisprozesse und 
deren Störanfälligkeit, sozialpsychologische Einflussfaktoren in der Ver-
nehmungssituation sowie psychologisch günstige Vernehmungs- und Fra-
getechniken, auch in Bezug auf besonders vulnerable Personengruppen 
(z. B. Kinder oder Personen mit Intelligenzminderungen), ist für Polizeibe-
amt:innen deshalb von hoher Relevanz. Denn die Qualität der Aussage und 
damit ihre Gerichtsverwertbarkeit ergeben sich unmittelbar aus der Quali-
tät der geführten Vernehmung (Greuel, 2008). In Bezug auf Zeug:innenaus-
sagen ist insbesondere die Qualität der ersten Vernehmung bzw. der Erst-
aussage und deren genaue Aufzeichnung für den weiteren Ermittlungsver-
lauf von elementarer Bedeutung (Milne & Bull, 2014). Spätere Abweichungen 
beeinträchtigen die Verwertbarkeit der Aussage und können die Konstanz 
und damit die Glaubhaftigkeit der Aussage infrage stellen.

Auch haben sowohl die polizeilichen Zeug:innen- als auch Beschuldigten-
vernehmungen einen bedeutsamen Einfluss auf das weitere Strafverfahren. 
Dies ergibt sich nicht zuletzt dadurch, dass sich nachfolgende Entscheidun-
gen im weiteren Verfahrensverlauf darauf stützen (z. B. ob und wie weiter 
ermittelt, ob Anklage erhoben oder eingestellt wird etc.), die Vernehmungs-
protokolle zur Vorbereitung der (meist erst Jahre später stattfindenden) 
mündlichen Hauptverhandlung genutzt werden, zur Rekonstruktion des 
Sachverhalts beitragen und Staatsanwaltschaft und Gericht einen ersten 
Eindruck der vernommenen Person (z. B. der Kooperationsbereitschaft) und 
der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage vermitteln (Capus et al., 2014). Das Ziel 
sollte also immer der Erhalt einer möglichst genauen, unbeeinflussten und 
vollständigen Aussage sein. Um eine solche zu erzielen, ist es die primäre 
Aufgabe der Vernehmenden, die Aussageperson sowohl motivational als 
auch kognitiv in die Lage zu versetzen, die in ihrem Gedächtnis gespeicher-
ten Inhalte bestmöglich abzurufen. Zwar kann dabei keine völlig fehlerfreie 
Aussage erwartet werden. Vernehmende sollten jedoch über die notwendi-
gen Kenntnisse verfügen, die allgemeinen Kompetenzen von Zeug:innen 
insofern einschätzen zu können, als dass sie völlig unplausible von realisti-
schen Schilderungen/Erinnerungsleistungen unterscheiden können.

Eine gelingende Vernehmung erfordert zwei Kompetenzbereiche der Ver-
nehmenden in Bezug auf die Gestaltung und das Ergebnis der Vernehmung, 
zum einen kommunikative und soziale Kompetenz, zum anderen kognitive 
und analytische (Milne & Bull, 2003a) bzw. fachliche Kompetenz (Sticher, 
2016). Die soziale Kompetenz wird nicht zuletzt dadurch unter Beweis ge-
stellt, dass es gelingt, sich auf verschiedene Aussagepersonen einzustellen, 

1. Einführung: Ziele der Vernehmung und Relevanz psychologischer Aspekte
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angemessene Sprache zu wählen, der Aussageperson (unabhängig von per-
sönlicher Einstellung) mit Respekt zu begegnen (was auch bedeutet, das 
eigene nonverbale Verhalten unter Kontrolle zu haben), Empathie zu zeigen 
und durch Gesprächsmanagement und -techniken eine vertrauensvolle Ge-
sprächsatmosphäre und Arbeitsbeziehung herzustellen (vgl. Milne & Bull, 
2003a; Sticher, 2016). Zur kognitiven und analytischen Kompetenz gehört 
ein fundiertes Wissen über die Entstehung menschlicher Gefühle und Ver-
haltensweisen, z. B. um nicht nur zu hören, was die vernommene Person sagt, 
sondern auch dahinter liegende Aspekte wie die Dynamik des geschilderten 
Ereignisses sowie die Aussageperson und deren motivationale Bedingungen 
in Gänze zu verstehen und dabei auch Einflussfaktoren auf den eigenen „ers-
ten Eindruck“ einer Person zu reflektieren (vgl. Milne & Bull, 2003a).

1. Einführung: Ziele der Vernehmung und Relevanz psychologischer Aspekte
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2.   Wahrnehmungs- und gedächtnispsychologische 
Grundlagen

2.1   Von der Wahrnehmung zur Erinnerung: 
 Informationsverarbeitung und Gedächtnis

Wenn Zeug:innen etwas beobachten oder erleben, laufen zwischen der 
Wahrnehmung des Ereignisses und dem Abruf in der Vernehmung ver-
schiedene Prozesse ab, die jeweils fehleranfällig sind und deshalb nachfol-
gend erläutert werden sollen. Ziel ist, ein Verständnis der menschlichen 
Informationsverarbeitung und Gedächtnisprozesse zu vermitteln, um da-
durch Fehler und Verzerrungen besser einschätzen und in der Vernehmung 
vermeiden zu können. Um ein Ereignis zu erinnern und in der Verneh-
mungssituation abrufen zu können, müssen die eintreffenden Informatio-
nen im Gehirn ankommen, d. h. im Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis enco-
diert (kurzfristig gespeichert und verarbeitet), ins Langzeitgedächtnis be-
fördert (konsolidiert) und dort dauerhaft abgelegt (gespeichert) und zu 
einem späteren Zeitpunkt, z. B. in der Vernehmung, wieder aufgefunden 
(d. h. abgerufen) werden (vgl. Myers, 2014).

Nach dem einflussreichen und viel zitierten Mehrspeichermodell nach At-
kinson und Shiffrin (1968)1 verläuft das Entstehen unserer Erinnerungen 
dreistufig: Zunächst werden (z. B. visuell oder akustisch) eintreffende Reiz-
informationen aus der Umwelt kurzfristig und flüchtig im sensorischen Ge-
dächtnis (Ultrakurzzeitgedächtnis) aufgezeichnet. Dabei gibt es einen eige-
nen sensorischen Speicher für jede Sinnesmodalität (z. B. der ikonische 
Speicher für visuelle Informationen, der echoische für akustische Reize 
etc.). Dieser verfügt über eine begrenzte Kapazität und die Speicherzeit ist 
sehr kurz (250 Millisekunden bis 4 Sekunden) (Solso, 2005).

Ein Teil der Informationsverarbeitung läuft automatisch ab, d. h. beiläufige 
Informationen, wie Raum, Zeit, Häufigkeit von Ereignissen sowie uns be-
kannte oder erlernte Aspekte, werden ohne gerichtete Aufmerksamkeit im 
Langzeitgedächtnis gespeichert. Ein anderer Teil der Verarbeitung (z. B. von 
Bildern) erfolgt bewusst, d. h. es ist nach Eintreffen der Reizinformationen 
im sensorischen Gedächtnis ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit notwen-
dig, ansonsten zerfällt die Information unwiederbringlich. Letztlich gelan-

1 Das sehr bekannte Gedächtnismodell wurde inzwischen in einigen Aspekten modifiziert 
und erweitert (vgl. Abb. 1).
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2.1 Von der Wahrnehmung zur Erinnerung:  Informationsverarbeitung und Gedächtnis

gen also vor allem für uns persönlich relevante Informationen, nämlich die, 
auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten, zur Weiterverarbeitung ins 
Kurzzeitgedächtnis (vgl. Myers, 2014). Das heißt also, Zeug:innen nehmen 
nie die Ereignissituation in ihrer Gänze wahr, da wir uns bei allen eintref-
fenden Reizinformationen nicht auf alle gleichermaßen konzentrieren (d. h. 
Aufmerksamkeit auf sie richten) können. Vielmehr hängt unser Aufmerk-
samkeitsfokus z. B. von der Neuheit oder Salienz des Reizes (z. B. lauter Ton 
oder schnelle Bewegung), Interesse, aktuellen Zielen oder auch der Asso-
ziation mit Bedrohung/Gefahr ab (vgl. Summerfield & Egner, 2009). Nur 
jene Aspekte eines Ereignisses, auf die Aufmerksamkeit gerichtet war, wer-
den wir später möglicherweise erinnern können. Bei der Encodierung spielt 
auch eine Rolle, inwiefern ein Bedeutungszusammenhang hergestellt wer-
den kann, d. h. Informationen, die an Bekanntes anknüpfen, werden beson-
ders gut erinnert (vgl. Myers, 2014). Auch Reize, auf die nicht bewusst ge-
achtet (auf die keine Aufmerksamkeit gerichtet) wurde, können jedoch eine 
subtile (unbewusste) Wirkung entfalten und die Wahrnehmung beeinflus-
sen (vgl. Myers, 2014), z. B. beim Priming Effekt (Priming = Voraktivierung, 
d. h. ein erster Reiz beeinflusst die Wahrnehmung eines darauffolgenden, 
vgl. Solso, 2005). Das bedeutet auch, dass wir oftmals unbewusst geprimed 
werden und sich dies auf die Interpretation nachfolgender Informationen 
oder Ereignisse auswirken kann. In Bezug auf Augenzeug:innen kann dies 
beispielsweise bedeuten, dass eine passagere Beobachtung oder Informa-
tion einen Einfluss auf ihre Wahrnehmung des späteren Ereignisses gehabt 
haben kann, ohne dass die Zeug:innen dies selbst benennen können.

Das Kurzzeitgedächtnis (das aktivierte Gedächtnis oder Arbeitsgedächtnis) 
hält einige der Informationen, auf die Aufmerksamkeit gerichtet wurde, für 

Äußere
Ereignisse

Sensorisches
Gedächtnis

Kurzzeit-
gedächtnis

Langzeit-
gedächtnis

Sensorischer Input

Enkodieren

Konsolidierung

Abruf

Aufrechterhalten 
durch Wiederholung 

(Memorieren)

Automa�sche Verarbeitung

Zerfall von Informa�onen ohne 
Aufmerksamkeitszuwendung
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Aufmerksamkeit 
auf wich�ge oder 

neue 
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Verdrängung nicht memorierter durch 
neu eintreffende Informa�onen

Abbildung 1:  Erweitertes Drei-Stufen-Modell der Informationsaufnahme und -verarbeitung des 
Gedächtnisses nach Atkinson & Shiffrin (1968; geringfügig mod. nach Myers, 2014, S. 330)
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kurze Zeit fest (10 bis 60 Sekunden; Solso, 2005). Diese werden dann ent-
weder abgespeichert oder vergessen. Doch auch seine Kapazität ist be-
grenzt, dort können etwa sieben (+/– zwei) Informationseinheiten (z. B. Zif-
fern, Buchstaben, kurze Wörter) gespeichert und fehlerfrei erinnert werden 
(Myers, 2014). Damit Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das 
Langzeitgedächtnis gelangen, ist nach Atkinson und Shiffrin (1968) ein 
„Memorieren“ (rehearsal) notwendig, das heißt, eine begrenzte Menge an 
Informationen wird so lange im Kurzzeitgedächtnis aufrechterhalten, bis 
sie ins Langzeitgedächtnis übertragen (d. h. konsolidiert) wurden.

Der Speicher des Langzeitgedächtnisses ist unbegrenzt, d. h. dort können 
prinzipiell unendlich viele Informationen aufgenommen und bis zu einer 
lebenslangen Dauer gespeichert bleiben. Dennoch unterliegen wir norma-
len Erinnerungsverlusten, die sich z. B. dadurch bemerkbar machen, dass 
wir lang zurückliegende Ereignisse nicht mehr in allen Details und Leben-
digkeit erinnern oder auch, dass wir Dinge „vergessen“ haben. Dies kann 
ein Abrufproblem sein (d. h. es fehlt der entsprechende Schlüsselreiz) oder 
aber neue Erfahrungen blockieren den Abruf alter Gedächtnisspuren (sog. 
Interferenz) oder die physischen Gedächtnisspuren zerfallen über die Zeit 
in ihrer Stärke („Spurenzerfallhypothese“), z. B. wenn sie nicht genutzt 
werden (Anderson, 2013; Myers, 2014; Solso, 2005).

Nach der „Vergessenskurve“ (originär nach Ebbinghaus, 1885) verläuft die-
ser Prozess jedoch unterschiedlich schnell, je nachdem, ob der Inhalt eine 

Abbildung 2:  Vergessenskurven unterschiedlichen Sinngehalts (aus Greuel et al., 1998, S. 30)
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2.2 Aufbau des Langzeitgedächtnisses

(persönliche) Bedeutung hat. Während der Informationsverlust bei erlern-
ten sinnlosen Silben (d. h. keine Bedeutung) am schnellsten verläuft und 
diese später am wenigsten erinnert werden können, werden spanische Voka-
beln (die einen inhaltlichen Sinn haben) deutlich weniger schnell vergessen 
und besser erinnert. Am flachsten verläuft die Kurve bei selbst erlebten, 
autobiografischen Erinnerungen – über diese werden (Opfer-)Zeug:innen 
auch Jahre später noch berichten können, wenn auch nicht mehr in allen 
Details. In Bezug auf Augenzeug:innen, die unerwartet und beiläufig etwas 
wahrnehmen, das für sie zum Ereigniszeitpunkt keinerlei Bedeutung hat 
und wozu sie später Angaben machen sollen, gehen Greuel et al. (1998) 
davon aus, dass die Vergessenskurve zwischen der von sinnlosen Silben 
und der von spanischen Vokabeln (die immerhin intentional gelernt wur-
den, d. h. auf die – im Gegensatz zu einer beiläufigen Wahrnehmung – Auf-
merksamkeit gerichtet wurde) liegt. Das heißt also, dass in Abhängigkeit 
des zeitlichen Abstands zum Ereignis mit einem relativ großen Informa-
tionsverlust zu rechnen ist, weshalb in solchen Fällen von den Augen-
zeug:innen wenig erinnert werden wird.

2.2   Aufbau des Langzeitgedächtnisses

Das Gedächtnis umfasst die „Fähigkeit, Informationen und Erfahrungen 
über mehr oder minder lange Zeiträume zu speichern, sie zu ordnen und zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen“ (Zimbardo & Gerrig, 2004, 
S. 293). Um zu verstehen, wie Erinnerungen abgespeichert werden und wa-
rum z. B. Teile des Gedächtnisses verloren gehen können, während andere 
erhalten bleiben (z. B. bei einer Amnesie) muss man sich den Aufbau des 
Gedächtnisses vergegenwärtigen, das in verschiedene Subsysteme unter-
gliedert ist. Die Struktur des Langzeitgedächtnisses wird auf erster Ebene in 
das deklarative und non-deklarative Gedächtnis unterteilt. Im deklarativen 
(expliziten) Gedächtnis, dessen Inhalte durch bewusstes Abrufen erinnert 
werden, befindet sich das semantische Gedächtnis (Faktenwissen, Gelern-
tes, Allgemeinwissen) und das episodische Gedächtnis (autobiografisches 
Gedächtnis), wo selbst erlebte Ereignisse abgespeichert werden (Myers, 
2014). Das autobiografische Gedächtnis ist bei der Vernehmung von Zeug:in-
nen von hoher Relevanz, da es um Ereignisse mit einem Bezug zum eigenen 
Lebenskontext geht (vgl. Greuel et al., 1998).

Das non-deklarative (implizite) Gedächtnis wiederum speichert Informatio-
nen unbewusst, sodass auch der Abruf unbewusst bzw. unabhängig von be-
wusster Erinnerung erfolgt (vgl. Myers, 2014). Die dort gespeicherten Infor-
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2.3 Der Abruf von Erinnerungen

mationen spiegeln sich im Verhalten einer Person wider (z. B. motorische 
Fähigkeiten, prozedurales Wissen, wie man etwas tut). Auch für Priming und 
Konditionierungsprozesse spielt es eine wichtige Rolle. Diese Unterteilung 
äußert sich z. B. darin, dass explizite Erinnerungen verloren gegangen sein 
(z. B. im Rahmen einer Amnesie), implizite Erinnerungen und Fähigkeiten 
aber erhalten geblieben sein können (vgl. Anderson, 2013; Myers, 2014).

2.3   Der Abruf von Erinnerungen

Bei der Vernehmung handelt es sich um eine Abrufsituation – Zeug:innen 
oder Beschuldigte sollen ihre gespeicherten Informationen zum Sachverhalt 
möglichst umfangreich, detailliert und genau erinnern. Da dies insbesonde-
re dann gelingt, wenn die Vernehmenden sie dabei bestmöglich unterstüt-
zen (ihnen also beim Abruf ihrer Erinnerungen helfen), ist es wichtig, die 
dabei ablaufenden Prozesse zu kennen. Psychologische Vernehmungs-/Be-
fragungstechniken wie das Kognitive Interview (vgl. Kap. 4.5) zielen explizit 
darauf ab, den Abruf durch gezielte Abrufhilfen zu unterstützen.

Für den Abruf von Erinnerungen, die in einem Netz von Assoziationen ge-
speichert sind, brauchen wir einen damit verknüpften Hinweisreiz, um sie 
sozusagen „wiederzufinden“ und wieder ins Bewusstsein zu rufen, d. h. es 
müssen Assoziationsketten aktiviert und diejenigen Stränge identifiziert 
werden, die zur Erinnerung führen. Dies kann bewusst, aber auch unbe-
wusst geschehen (z. B. wenn im Rahmen des Priming auf Basis von Vor-
erfahrungen spezielle Assoziationen aktiviert werden) (vgl. Myers, 2014).

Wie gut der bewusste Abruf von Erinnerungen gelingt, wird durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst, z. B. durch die eigene Aufmerksamkeit, die Qua-
lität der Abrufreize (retrieval cues), die auf irgendeine Weise mit dem zu 
erinnernden Ereignis assoziiert sind, die assoziative Stärke zwischen „Cue“ 
und gesuchter Erinnerung, die Abrufstrategie, oder die Passung von Enco-
dier- und Abrufsituation (Myers, 2014). Mit letzterer sind die Assoziationen 
gemeint, die während des Encodierens der Ereigniserinnerung gebildet 
werden – dabei kann es sich z. B. um einen Geruch oder Geschmack oder 
ein bestimmtes Lied als Abrufreiz handeln, die die Erinnerung an ein damit 
in Verbindung stehendes Ereignis auslösen.

Hilfreich beim Abruf ist zudem ein Zurückversetzen in den Kontext der En-
codierung, d. h. den Erlebniszeitpunkt des Ereignisses (sog. Effekt des En-
codierkontexts oder Encodierspezifität) (vgl. Anderson, 2013; Myers, 2014) – 
eine Maßnahme, die auch für eine Vernehmung gut genutzt werden kann 
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(vgl. die Technik „mentale Wiederherstellung des Wahrnehmungskontexts“ 
als Bestandteil des Kognitiven Interviews in Kap. 4.5). Die Alltagswirksam-
keit dieser „Abrufstrategie“ ist sicherlich den meisten von uns in irgendei-
ner Form deutlich geworden, z. B. wenn man an einen Ort zurückkommt, an 
dem man etwas erlebt hat und plötzlich damit verknüpfte Erinnerungen auf 
einen einströmen. Auch erinnert man sich besser (kann Erinnerungen besser 
abrufen), wenn man sich in einem ähnlichen emotionalen Zustand oder 
Stimmung befindet wie zum Erlebniszeitpunkt (also des Encodierens der 
entsprechenden Informationen) – d. h. auch die emotionale Stimmung oder 
der innere Zustand kann als Abrufhilfe dienen (sog. zustandsabhängiges Ge-
dächtnis, vgl. Myers, 2014, S. 347).

2.4   Wahrnehmungs- und Gedächtnisverfälschungen

2.4.1   Beeinflussungsfaktoren in der Wahrnehmungssituation

Bereits in der Wahrnehmungssituation, bspw. der Beobachtung oder des Selbst-
erlebens eines Überfalls, einer Schlägerei oder eines Verkehrsunfalls, werden 
Faktoren wirksam, die die Wahrnehmungsfähigkeit beeinflussen können.

Zu den personenbezogenen (internen) Faktoren, die sich auf die Wahrneh-
mungsfähigkeit zum Ereigniszeitpunkt ausgewirkt haben können, zählen 
zum einen sensorische Beeinträchtigungen (z. B. schlechte Seh- oder Hör-
fähigkeit, Rot-Grün-Blindheit) und zum anderen Faktoren, die den Zustand 
der Aussageperson betreffen, z. B. Müdigkeit, Alkohol- oder Drogeneinfluss 
(z. B. Wang et al., 2021), Medikamenteneinnahme (oder Entzug) (vgl. Heu-
brock, 2010), die seelische Verfassung (z. B. Angst, Stress) (z. B. Valentine & 
Mesout, 2009) sowie psychopathologische Einflüsse (z. B. floride Psychose, 
vgl. Kap. 11.1). So ist ggf. das Erfragen solcher Aspekte wichtig, um sich ein 
Bild von der Wahrnehmungsfähigkeit und möglichen Beeinträchtigungen 
zum Tatzeitpunkt zu machen – nicht, um den Schilderungen der Aussage-
person weniger Glauben zu schenken, sondern um mögliche Störeinflüsse 
angemessen zu berücksichtigen. So kann bei Brillenträger:innen als Augen-
zeug:innen der banale Umstand, ob eine kurzsichtige Person während des 
Ereignisses ihre Brille trug (und beispielsweise überhaupt auf der anderen 
Straßenseite etwas beobachtet haben kann) wichtig zu erfragen sein. Bei 
wichtigen Ereignissen sollte ggf. die Situation nachgestellt werden, um ein-
schätzen zu können, ob die Aussageperson, die z. B. angab, zum Tatzeit-
punkt ihre Brille nicht getragen zu haben, einen Menschen überhaupt er-
kannt bzw. eine bestimmte Wahrnehmung gemacht haben kann.
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Auch hat die emotionale Stimmung zum Ereigniszeitpunkt nicht nur Ein-
fluss auf den Abruf von Erinnerungen (z. B. indem in schlechter Stimmung 
insbesondere negative Ereignisse erinnert werden, vgl. Myers, 2014), son-
dern auch darauf, wie wir das Verhalten anderer Menschen interpretieren 
(z. B. Forgas et al., 1984).

Als situations- und umgebungsabhängige (externe) Faktoren, die sich auf die 
Wahrnehmung der Aussageperson ausgewirkt haben können, sind z. B. phy-
sikalische Einflüsse, wie ungünstige Lichtverhältnisse zur Tatzeit, räumliche 
Distanz zum Tatgeschehen sowie akustische Reize (allgemeiner Geräuschpe-
gel/Hintergrundgeräusche) oder die Anwesenheit einer Menschenmenge 
(vgl. Buckhout, 1975) zu nennen. Buckhout schilderte bereits 1975 ein ein-
drückliches Beispiel, bei dem ein Polizeibeamter ausgesagt hatte, er habe den 
Schwarzen2 Angeklagten gesehen, der das Opfer erschoss, als beide in einem 
Eingang in ca. 40 Meter Entfernung standen. Durch eine Begehung des Tat-
orts zur gleichen Tageszeit und zusätzliche Lichtmessungen des Einfallswin-
kels im Hauseingang stellte sich heraus, dass dieser so schlecht beleuchtet 
war, dass man kaum die Silhouette einer Person in dem Eingang erkennen 
konnte, geschweige denn eine konkrete Person hätte identifizieren können.

Unsere Wahrnehmung hängt aber nicht nur von der individuellen Wahr-
nehmungsfähigkeit und den objektiven Merkmalen des Ereignisses (den 
sensorischen Informationen) ab, sondern ist vielmehr auch ein stark subjek-
tiver Prozess, d. h. bei der Wahrnehmung einer Person oder eines Ereignis-
ses werden bei jedem Menschen eigene subjektive Wahrnehmungsfilter 
wirksam, wir nehmen alles durch unsere persönliche „Brille“ wahr. Diese 
persönliche Brille ist unser Wahrnehmungsset – die „mentale Prädisposi-
tion, etwas Bestimmtes zu sehen und nicht etwas anderes“ (Myers, 2014, 
S. 242). Das individuelle Wahrnehmungsset entsteht auf Basis unserer Vor-
stellungen und Schemata3, die wiederum aus unseren Erfahrungen gebildet 
werden, und beeinflusst maßgeblich die Organisation und Interpretation 
neuer oder zweideutiger (sowohl visueller als auch akustischer) Informatio-
nen (Myers, 2014). Das heißt, die Art, wie Informationen aufgenommen 
werden, wird zum einen durch die Strukturierung des sensorischen Sys-
tems und des Gehirns beeinflusst, vor allem aber auch von den Erfahrun-
gen, die bestimmten Reizen ursprünglich eine Bedeutung verliehen haben, 

2 Gemäß Empfehlung für eine diskriminierungssensible Sprache wird „Schwarz“ hier groß ge-
schrieben (Glossar für diskriminierungssensible Sprache | Amnesty International; 12.05.2022).

3 Mit Schemata werden in der Sozialpsychologie kognitive Strukturen bezeichnet, die auf Basis 
von Erfahrungen Wissen über Objekte, Menschen oder Ereignisse enthalten. Sie stellen dadurch 
sozusagen Erwartungen dar, wie jemand einer bestimmten Gruppe ist oder wie bestimmte Er-
eignisse ablaufen (z. B. schemabasierte Vorstellung einer Vergewaltigung) (vgl. Pendry, 2014).
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sodass Assoziationsketten im Gehirn entstanden sind, die die Umweltreize 
entsprechend interpretieren (Solso, 2005).

Weitere Beispiele für Einflussfaktoren auf die individuelle Wahrnehmung 
sind:

– Erwartungen und Vorwissen – diese scheinen insbesondere dann unsere 
Wahrnehmung zu beeinflussen, wenn die sensorischen Reize schwach 
und das Wahrnehmungsobjekt dadurch uneindeutig ist, unsere Erwartun-
gen/Vorwissen aber zuverlässig erscheinen (vgl. z. B. de Lange et al., 2018)

– Einstellungen und Vorurteile – z. B. indem implizite Vorurteile die Wahr-
nehmung der über den Gesichtsausdruck transportierten Emotionen an-
derer beeinflussen. Beispielsweise führten implizite Vorurteile von wei-
ßen US-Amerikaner:innen gegenüber Schwarzen dazu, dass sie eher 
 geneigt waren, Ärger/bedrohlichen Affekt in Gesichtern von Schwarzen, 
nicht aber denen von Weißen wahrzunehmen. Die Wahrnehmung von 
Emotionen beim Gegenüber wird also durch Vorurteile beeinflusst und 
dadurch schon sehr früh in der zwischenmenschlichen Interaktion wirk-
sam (Hugenberg & Bodenhausen, 2003). Auch führten entsprechende 
Vorurteile dazu, dass nach einem Priming mit Schwarzen Gesichtern ein 
Gegenstand eher als Waffe fehlidentifiziert wurde als nach einem Pri-
ming mit einem weißen Gesicht (Payne, 2001).

– (konkrete) Vorinformationen – diese können die Wahrnehmung beein-
flussen, z. B. ob wir überhaupt etwas wahrnehmen und aufgrund des 
Wissens, dass gleich etwas passieren wird, unsere Aufmerksamkeit dar-
auf richten oder auch wie wir ein Ereignis oder eine Auseinandersetzung 
oder jemanden wahrnehmen (z. B. wenn wir Vorinformationen erhalten, 
dass jemand aggressiv ist, z. B. Jones et al., 2002).

– Der Kontext, in dem jemand eine Wahrnehmung macht – wir nutzen 
nicht nur Kontextinformationen für die Mustererkennung oder den Satz-
kontext für die Erkennung von Wörtern (vgl. Anderson, 2013), sondern auch 
den Kontext der sozialen Situation bei der Wahrnehmung eines Ereignisses. 
So wird beispielsweise ein Mann mit einem kleinen Mädchen im Gebüsch 
im Rahmen einer Fahndung nach einem Täter, der ein Mädchen entführt 
hat, sehr wahrscheinlich anders wahrgenommen als auf einem Spielplatz.

Begünstigt wird diese Subjektivität der Wahrnehmung weiter durch deren 
Selektivität. Wir richten unsere Aufmerksamkeit nur auf einen Bruchteil 
der Reizinformationen der Umwelt (selektive Aufmerksamkeit). Die Viel-
zahl an Reizen, die in jeder Sekunde auf uns einströmen, würde unsere 
Verarbeitungskapazität ansonsten überfordern (es wird geschätzt, dass über 
die fünf menschlichen Sinne pro Sekunde 11 000 000 Bits Informationen 
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aufgenommen werden, von denen nur 40 bewusst verarbeitet werden, vgl. 
Myers, 2014). Das, worauf die Aufmerksamkeit (z. B. von Zeug:innen) ge-
richtet wird, hängt wiederum stark von dem Reiz selbst (wie distinkt, neu 
ist er) und zudem von persönlichen Interessen, Wissen, Vorerfahrungen, 
Vorurteilen etc. der Wahrnehmenden ab (Milne & Bull, 2003a) (→ Wahrneh-
mungsset). Ein prominentes vernehmungsrelevantes Beispiel für die selek-
tive Aufmerksamkeit ist der sog. Waffenfokus-Effekt (s. u.).

Folgen der selektiven Wahrnehmung für die Vernehmung:

– Die Aussageperson weiß in der Situation, in der sie das Ereignis wahrnimmt 
(also eine Beobachtung, z. B. eines Verkehrsunfalls, eines Übergriffs o. Ä.) in der 
Regel nicht, dass und welche Information später wichtig ist oder dass sie dazu 
später von der Polizei als Zeuge/Zeugin befragt wird.

– Das, worauf eine Person in der Ereignissituation ihre Aufmerksamkeit richtet, 
erfolgt individuell (und zwar bewusst oder unbewusst).

– Das heißt: keine Aussageperson erinnert alle Details oder Aspekte eines Ereig-
nisses, sondern jede erinnert andere, sodass verschiedene Berichte über das 
gleiche Ereignis entstehen (gleichwohl es Kernaspekte geben kann, die von al-
len Zeug:innen geschildert werden).

– Wenn Zeug:innen angeben, etwas nicht zu wissen (obwohl sie doch dabei wa-
ren) muss das nicht immer ein Abrufproblem sein (dem man ggf. mit geeigne-
ten Abrufhilfen und Fragetechniken, wie dem Kognitiven Interview begegnen 
kann), sondern kann auch die Folge mangelnder Aufmerksamkeit zum Ereignis-
zeitpunkt sein – es ist dann keine Erinnerung im Gedächtnis abgelegt worden 
(Milne & Bull, 2003a).

– Dass sich die Schilderungen verschiedener Zeug:innen zum Sachverhalt unter-
scheiden, ist somit durchaus zu erwarten – wenn sie sich zu sehr gleichen, kann 
dies eher ein Hinweis auf vorherige Gespräche oder Absprachen sein.

– Um abzuschätzen, wie viel die Zeug:innen überhaupt wahrgenommen haben 
(bzw. wie groß ihre Wahrnehmungsbereitschaft und verfügbare Aufmerksamkeit 
überhaupt war), kann es hilfreich sein Kontrollfragen zu stellen wie: Was tat die 
Person zum Zeitpunkt der Wahrnehmung? Von woher kam sie? Wo wollte sie 
hin? Was hatte sie eigentlich vor? Woran dachte sie gerade? War sie abgelenkt?

2.4.2   Der Einfluss von Stress auf die Encodierung, Konsolidierung und 
den Abruf von Erinnerungen

Die Einflüsse von Stress und hoher emotionaler Erregung bzw. Angst auf 
die Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistung spielt eine große Rolle bei der 
Beurteilung von Zeug:innenaussagen, da in diesem Zusammenhang erlebte 
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oder beobachtete Ereignisse (z. B. durch massive Bedrohung oder Gewalt-
einwirkung) ebensolche auslösen können.

Stress kann definiert werden als Erregung durch aversive Situationen oder 
Ereignisse (Kim & Diamond, 2002), die sich wiederum dadurch auszeichnen, 
dass sie entweder neuartig/unbekannt, unvorhersehbar, unkontrollierbar 
oder aber bedrohlich sind (Dickerson & Kemeny, 2004; Marin et al., 2019). 
Das Erleben von Stress führt zu einer Reihe physiologischer Reaktionen, u. a. 
im Rahmen einer unmittelbaren, schnellen ersten Stressantwort (Aktivierung 
des sympathischen Nervensystems) zur Ausschüttung von Adrenalin und 
Noradrenalin sowie im Rahmen einer langsameren, zweiten Stressantwort 
(Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse) zu der 
des in den Nebennieren produzierten „Stresshormons“ Cortisol. Die Wirkung 
von Stress auf die Gedächtnisleistung muss auf Basis entsprechender Befun-
de4 differenziert betrachtet werden und ist – analog der Wirkweise des Nor-
adrenalins und Cortisols im Gehirn – abhängig vom Zeitpunkt der Stresswir-
kung und der Art der Gedächtnisleistung (Encodierung und Konsolidierung 
oder Abruf) (Gagnon & Wagner, 2016; Sommer & Gamer, 2018). Dadurch kön-
nen sie für die Gedächtnisfunktionen entweder zu- oder abträglich sein. Ver-
einfacht dargestellt führt Stress im Rahmen einer ersten, unmittelbaren 
Stressantwort (innerhalb der ersten Sekunden und Minuten nach Konfronta-
tion mit dem Stress auslösenden Ereignis) zu einer schnellen automatisierten 
Reaktion der Amygdala (Teil des limbischen Systems im Gehirn). Die Aus-
wirkung von Stress beginnt bereits auf Wahrnehmungsebene, indem dieser 
durch die frühe Amygdala-Aktivität und das verstärkt ausgeschüttete Nor-
adrenalin zu einer genaueren Wahrnehmung und besonderen Fokussierung 
auf den bedrohlichen Reiz führt: Die Aufmerksamkeit erfolgt nicht mehr be-
wusst zielgerichtet, sondern automatisiert auf die Stress-auslösenden Reize 
bezogen, was zu einer Einengung der Wahrnehmung, gleichzeitig aber auch 
zu einer tieferen Verarbeitung dieser Reize führt (Kim et al., 2013; Sommer & 
Gamer, 2018). Besonders zentrale Aspekte der Situation werden also beson-
ders stark wahrgenommen (und später auch erinnert) – allerdings auf Kosten 
peripherer bzw. weniger (emotional) bedeutsamer Aspekte. Auf Ebene der 
Encodierung führen die aktivierte Amygdala und das Noradrenalin zu einer 
erhöhten Aktivität des Hippocampus, einem zentral an der Bildung von Er-
innerungen beteiligten Gehirnareal (Bildung von Engrammen bzw. Gedächt-

4 Die physiologischen Auswirkungen von Stress auf Prozesse im Gehirn und die Gedächtnis-
leistung werden klassischerweise im Rahmen von experimentellen Laborstudien untersucht, 
z. B. über die Auswirkungen einer kontrollierten Manipulation des Cortisol- und Adrenalin-
spiegels oder aber die Induktion von Stress bei den Versuchspersonen, der aber aus ethi-
schen Gründen ein völlig anderer ist als in der Realsituation, wenn z. B. jemand Zeuge/Zeugin 
eines schweren Unfalls oder Opfer eines Sexualdelikts wird (vgl. Sommer & Gamer, 2018).
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nisspuren). Die Encodierung der relevanten, fokussierten Information wird 
befördert, die der peripheren Informationen dagegen erschwert (Gagnon & 
Wagner, 2016; Sommer & Gamer, 2018; vgl. auch Marin et al., 2019).

Beispiel

Auswirkungen fokussierter bzw. eingeengter Aufmerksamkeit: Der „Waffeneffekt“

Ein ggf. vernehmungspsychologisch relevantes Phänomen ist der sogenannte 
„Waffenfokus“ oder „Waffeneffekt“ (s. dazu Carlson et al., 2016; Fawcett et al., 
2013; 2016; Kocab & Sporer, 2016; Steblay, 1992). Dieser beschreibt den Um-
stand, dass Zeug:innen, die mit einer Waffe (Messer, Pistole etc.) bedroht wurden, 
später selten eine genaue Täterbeschreibung abgeben können, die Waffe jedoch 
gut beschreiben können. Dies wird auf die Aufmerksamkeitsverteilung in Kombina-
tion mit dem erhöhten Stress zum Ereigniszeitpunkt zurückgeführt, denn die Auf-
merksamkeit ist auf das unmittelbare Objekt der Bedrohung gerichtet und weniger 
auf das Gesicht und das Erscheinungsbild der Person (Sporer et al., 2014), wobei 
der Effekt deutlicher beim freien Erinnern bzw. dem Abgeben einer Täterbeschrei-
bung und weniger im Gegenüberstellungsverfahren zutage tritt (Milne & Bull, 
2003a; Fawcett et al., 2016; vgl. auch Kocab & Sporer, 2016 für eine Metaanalyse). 
Auch hängt das Auftreten und die Größe des Effekts u. a. von Charakteristiken der 
Zeug:innen und des Szenarios, in dem die Waffenbedrohung stattfindet (Täter:in, 
Umgebungsbedingungen) ab (vgl. Fawcett et al., 2016 für ein Review). So variiert 
die Größe des Effekts bspw. aufgrund von Erwartungseffekten (z. B. fällt er kleiner 
aus, wenn die Umgebung oder die Täter:innen eher eine Waffe „erwarten lassen“, 
wohingegen er größer ist, wenn er atypisch für kulturelle Stereotype ist und die 
Waffe etwa von einer Frau gehalten wird; im Ganzen Fawcett et al., 2016).

Diese zeitlich begrenzte fokussierte Aufmerksamkeitsausrichtung auf persönlich 
bedeutsame, Angst oder Stress auslösende Aspekte eines Ereignisses und das 
resultierende spezifische „Erinnerungsprofil“ (gute Erinnerungsfähigkeit an zen-
trale, schlechte an periphere Details) wird auch „Tunnelgedächtnis“ genannt 
(z. B. Berntsen, 2002; Safer et al., 1998).

Im weiteren Verlauf erfolgt im Rahmen einer zweiten Stressantwort (ca. in-
nerhalb 40 Minuten nach Konfrontation mit dem Stressor) insbesondere die 
Ausschüttung von Cortisol, das u. a. die Konsolidierung encodierter Infor-
mationen verstärkt und im Rahmen der dritten Stressantwort (Beginn ca. 
eine Stunde nach Konfrontation mit dem Stress auslösenden Ereignis) durch 
seine Wirkung dazu beiträgt, dass das Gehirn vom Gedächtnisbildungs- in 
einen Gedächtnisspeichermodus übergeht (Gagnon & Wagner, 2016; Som-
mer & Gamer, 2018). Dadurch wird die Encodierung neuer (nachfolgender) 
Informationen erschwert und die Störung der Konsolidierung der „relevan-
ten“ Information des Stress auslösenden Ereignisses durch Interferenz ver-
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mieden. Dieser Abschottungsprozess des Gehirns zur Sicherung der Konso-
lidierung und langfristigen Speicherung der Stress auslösenden bzw. priori-
sierten Informationen führt dazu, dass Ereignisse, die während dieses 
Zeitraums (Beginn etwa eine Stunde nach dem Stressauslöser für mehrere 
Stunden) encodiert werden, später schlechter erinnert werden können (de 
Quervain et al., 2017; Gagnon & Wagner, 2016; Sommer & Gamer, 2018). Es 
findet also eine Priorisierung der emotional bedeutsamen, Stress auslösen-
den Informationen sowohl bei der Wahrnehmung als auch der Encodierung 
und Konsolidierung statt.

Vereinfacht könnte man also sagen, dass das Stress auslösende Ereignis in 
seinen relevanten Aspekten besonders gut und langfristig erinnert wird, die 
Encodierung und Erinnerung nachfolgender Ereignisse bzw. deren Details 
jedoch behindert. So kann es beispielsweise sein, dass ein Opfer eines 
schweren (sexuellen) Übergriffs den Tathergang gut erinnert und beschrei-
ben kann, jedoch nicht mehr weiß, was es danach gemacht hat, wie es nach 
Hause gekommen ist, mit wem es gesprochen hat etc.

Ein erneutes Auftreten von hohem Stress während der Konsolidierung der 
Information des ursprünglichen stressreichen Ereignisses kann wiederum 
dazu führen, dass diese behindert wird (Sommer & Gamer, 2018), sodass 
das Ereignis selbst dann weniger gut oder weniger detailreich erinnert wird.

Studien an Personen, die (potenziell) traumatische Ereignisse (z. B. sexuellen 
Missbrauch in der Kindheit, Vergewaltigung, Kriegserlebnisse) erlebt haben, 
weisen die experimentellen Befunde bestätigend auch darauf hin, dass solche 
Ereignisse i. d. R. besonders langlebig und detailreich erinnert werden können 
(z. B. Alexander et al., 2005; Manzanero et al., 2020; Peace et al., 2008). Bei-
spielsweise fanden Alexander et al. (2005) in einer prospektiven Studie an 
Opfern dokumentierten sexuellen Missbrauchs (N = 217), dass deren Erinne-
rungen 12 bis 21 Jahre nach dessen Beendigung eine hohe Genauigkeit und 
Richtigkeit aufwiesen. Die Teilnehmer:innen konnten sich – unabhängig da-
von, ob sie eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickelt hatten 
oder nicht – sehr gut an das traumatische Ereignis erinnern. Die Schwere der 
PTBS-Symptome war dabei sogar positiv mit der Erinnerungsgenauigkeit as-
soziiert. Auch in Bezug auf die Erinnerungen von N = 13 Augenzeug:innen 
eines Schussvorfalls, bei dem eine Person getötet und zwei weitere verletzt 
wurden, fanden Yuille und Cutshall (1986) sehr genaue und richtige Angaben 
(auch bei einer weiteren Befragung 5 Monate später). Sie kamen zu dem 
Schluss, dass der hohe Stress, dem die Augenzeug:innen während des Vor-
falls ausgesetzt worden waren, sich nicht negativ auf ihre Erinnerungsfähig-
keit ausgewirkt hatte. In eine ähnliche Richtung weisen auch die Befunde zu 
den sog. „Blitzlichterinnerungen“ (flashbulb memories; Brown & Kulik, 1977): 
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Demnach behalten Personen bei der Kenntnisnahme hoch emotional erlebter, 
traumatischer Ereignisse (bei Brown und Kulik ging es ursprünglich um die 
Kenntnisnahme der Ermordung des Präsidenten Kennedy) sowohl das Ereig-
nis als auch den Kontext, in dem sie davon erfahren haben, sehr detailreich, 
bildhaft und lebendig in Erinnerung. Diese lebendigen und detailreichen Er-
innerungsberichte auch Jahre später sind allerdings nicht gleichzusetzen mit 
einer korrekten Erinnerung – vielmehr kann die hohe Lebendigkeit und 
Leichtigkeit des Abrufs zu einer Überschätzung der eigenen Sicherheit bezüg-
lich der Erinnerung führen (Sommer & Gamer, 2018; Volbert, 2004).

Auf der anderen Seite wird allerdings davon ausgegangen, dass sich die stress-
bedingte Cortisolausschüttung dosisabhängig auch negativ auf den Konsoli-
dierungsprozess und die Erinnerungsfähigkeit auswirken kann, indem eine 
massive Ausschüttung aufgrund akuten unkontrollierbaren Stresses (z. B. im 
Rahmen eines traumatischen Ereignisses) die Konsolidierung stören und den 
normalerweise stattfindenden neuronalen Informationsfluss behindern kann 
(Fast & Markowich, 2004; Gagnon & Wagner, 2016; Heubrock, 2010), insbeson-
dere in Hirnstrukturen mit hoher Dichte an Glucocorticoid-Rezeptoren (wie 
dem Hippocampus), an die das Cortisol (= Glucocorticoid) bindet (Gagnon & 
Wagner, 2016; Heubrock, 2010; Kim & Diamond, 2002).

Relativ unzweifelhaft scheinen die negativen Auswirkungen von Stress auf 
den Abruf von Erinnerungen zu sein (Gagnon & Wagner, 2016; Marin et al., 
2019; Schwabe et al., 2012; Sommer & Gamer, 2018). So können Wahrneh-
mungen, die unter massivem Stress oder hoher Erregung gemacht werden, 
z. T. auch zeitnah zum Ereignis, nicht zuverlässig reproduziert werden, da die 
damit verbundene hohe Cortisolausschüttung den Abruf von Gedächtnisin-
halten blockieren kann (Saimeh, 2014; Tollenaar et al., 2008). Dies betrifft so-
wohl Wissensinhalte aus dem deklarativen Gedächtnis (z. B. Abruf-Blockade 
in der Prüfungssituation bei hohem Stress aufgrund von Prüfungsangst), als 
auch das autobiografische Gedächtnis, also Erinnerungen an eigene Erlebnisse 
(Saimeh, 2014). Aber auch das Berichten über ein traumatisches Ereignis, wie 
z. B. im Rahmen einer Vernehmung, kann enormen Stress auslösen, da die mit 
der Erinnerung assoziierten Emotionen ebenfalls reaktiviert werden (Sommer 
& Gamer, 2018), sodass der Abruf erschwert werden kann und Zeug:innen ggf. 
angeben, nur wenig zu erinnern. Stress, der durch die Vernehmung selbst in-
duziert wird, kann ebenfalls den Abruf der gesuchten Erinnerungen erschwe-
ren, sich also kontraproduktiv auf das Vernehmungsziel auswirken.

Ein Problem ist, dass der Stress nicht nur dazu führt, dass weniger erinnert 
bzw. abgerufen werden kann, sondern auch dazu, Erinnerungslücken sche-
matypisch aufzufüllen (d. h. gemäß den allgemeinen Schemata, die wir zu 
solchen Ereignissen im Kopf haben; Sommer & Gamer, 2018). Es entstehen 


